An die 

Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung

Karl-Wurmb-Straße 17
5020 Salzburg 


GZ:…………………………
Beschuldigte(r):
xxx yyyyyy

geb. 11.22.3333

Straße 

5330 Fuschl am See 
wegen:
Übertretung gem. § 169 Abs. 1 Z. 1 iVm 


§ 9 Abs. 2 Luftfahrtgesetz (LFG) 

Einspruch
Gegen die Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung vom ……………. zur Zahl ………………., die mir am ………………. Zugestellt wurde, erhebe ich binnen offener Frist 

EINSPRUCH

und stelle den 

ANTRAG

das ordentliche Verfahren nach den §§ 40-46 VStG einzuleiten. 

Weiters wird zu gegenständlichem Vorwurf nachstehende 

STELLUNGNAHME

abgegeben: 

Ich bin am …………….. um ca. ………….. Uhr deshalb mit meinem Gleitschirm auf der Wiese vor dem ehemaligen Braugasthof in Guggenthal bzw. neben der Feuerwehrzeugstätte Guggenthal, Gemeindegemeinde Koppl, gelandet, da ich mit meinem nicht motorgetriebenen Luftfahrzeug, einem Paragleiter, den ursprünglich angestrebten Landeplatz in Aigen, aus damals nicht vorhersehbaren Gründen, nämlich dem plötzlichen Ausbleiben von Thermik, nicht mehr erreichen konnte. Dies wäre lediglich unter Gefährdung meiner Person, wie auch anderer Personen und Sachen am Boden, wenn überhaupt, möglich gewesen. Es war aus Sicherheitsgründen unabdingbar eine Außenlandung vorzunehmen. Die Durchführung der Außenlandung ist daher bereits gemäß § 10 Abs.1, lit. a LFG zulässig gewesen.

Von der erkennenden Behörde wird darüber hinaus aber übersehen, dass die mir als Paragleiter vorgeworfen wird eine Tathandlung gemäß § 9 Abs.2 LFG gesetzt zu haben. Gemäß § 10 Abs. 1, lit. c LFG geltend aber die Bestimmungen des § 9 LFG nicht für Außenlandungen von Segelflugzeugen, Hänge- und Paragleitern und Freiballonen.

Da ich im gegenständlichen Fall eine Außenlandung als Gleitschirmflieger – zutreffender Weise Paragleiter - durchgeführt habe, habe ich keinen verwaltungsstrafrechtlich strafbaren Tatbestand verwirklicht, da § 9 LFG auf mich nicht anzuwenden ist.
B e w e i s:
PV



weitere Beweise vorbehalten.

Es wird daher der

ANTRAG

gestellt,

1. den angebotenen Beweis durchzuführen,
2. nach Durchführung der angebotenen Beweise gemäß § 45 Abs. 1 VStG die Einstellung des gegen mich einleiteten Verwaltungsstrafverfahrens zu verfügen und mich von der Einstellung zu verständigen, in eventu,
3. gemäß § 21 VStG von der Verhängung einer Strafe abzusehen,
in eventu

4.
die verhängte Strafe entsprechend § 19 Abs. 2 VStG herabzusetzen.

Salzburg, am 07.07.2008
dein Name
